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Die Normen der Stadtwerke Bochum GmbH beinhalten die wichtigsten Auszüge aus bestehenden Technischen Regeln, 
DIN-Normen, gesetzlichen Vorschriften usw. und heben diese nicht auf. 

Jede Art der Vervielfältigung – auch auszugsweise –  nur mit Genehmigung der Stadtwerke Bochum GmbH (No rmenstelle)  
 

 
1. Allgemeine Vorgaben  

 
Diese Norm der Stadtwerke Bochum GmbH gilt für die Versorgung mit Gas und Wasser 
über Anschlussleitungen bis DN 50 sowie für Stromzuleitungen bis 0,4 kV aus dem Nie-
derspannungsnetz. 
 
 

2. Anforderungen an Hausanschlusseinrichtungen  
 
Hausanschlussnische, Hausanschlusswand und Hausanschlussraum sind nach DIN 
18012 so zu planen, dass alle Anschlusseinrichtungen und gegebenenfalls auch die 
vorgesehenen Betriebseinrichtungen bestimmungsgemäß installiert und gewartet wer-
den können. 
 
Diese Vorgaben sind auch sinngemäß bei wesentlichen Änderungen und Ergänzungen 
der Hausanschlüsse bestehender Gebäude anzuwenden. 
 
Nach DIN 18012 ist als Mindestvorgabe vorgesehen 
 
Hausanschlussnische   für nicht unterkellerte Einfamilienhäuser (EFH) 
Hausanschlusswand   für Gebäude mit bis zu 4 Wohnungseinheiten (WE) 
Hausanschlussraum für Gebäude mit mehr als 4 Wohnungseinheiten (WE) 
 
Bei Nichtwohngebäuden erfolgt die Wahl der Ausführungsart in Abstimmung mit den 
Stadtwerken Bochum GmbH. 
 
Grundsätzlich müssen die Hausanschlusseinrichtungen  folgende Mindestanfor-
derungen erfüllen: 
 
·  Schallschutz nach DIN 4109. 

 
·  Eine Bedienungs- und Arbeitsfläche mit einer Tiefe von 1,20 m vor den Anschluss- 

und Betriebseinrichtungen. 
 

·  Die Wände, an denen die Hausanschlüsse befestigt werden sollen, müssen den auf-
tretenden mechanischen Belastungen standhalten und aus nicht brennbarem Material 
nach DIN 4102-2 (Feuerwiderstandsklasse mind. F30) bestehen sowie eine ebene 
Oberfläche aufweisen.  
 

·  Die Mindestwanddicke beträgt 60 mm. 
 

·  Hausanschlusskabel und der Hausanschlusskasten müssen nach DIN VDE 0100-732 
auf einer nicht brennbaren Unterlage montiert werden können. 
 

·  Beleuchtung und Steckdosen (230V / 16A) müssen vorhanden sein. 
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·  Die Raumtemperatur darf +30°C,  

die Temperatur des Trinkwasser +25°C nicht überstei gen. 
Der Raum muss vor Frost geschützt sein. 
 

·  Eine ausreichende Be- und Entlüftung ist sicherzustellen. 
 

·  Die Anschlussfahne des Fundamenterders nach DIN 18014 sowie die Potentialaus-
gleichsschiene (Haupterdungsschiene) nach DIN 18015-1 sind für den Hauptpotenti-
alausgleich in der Nähe des Starkstromanschlusses anzuordnen. 
 

·  Bei einem Trinkwasseranschluss muss die Entleerung des Leitungssystems nach DIN 
1986  bzw. DIN 12056 möglich sein. 
 

·  Bei einer Gesamtnennwärmeleistung von >50 kW darf d ie Räumlichkeit nach 
der Feuerungsverordnung (FeuVo) zusätzlich nur für die Aufstellung von Feu-
erstätten, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und or tsfeste Verbrennungs-
motoren benutzt werden. 
 

·  Die Verbindung der Hausinstallation mit den Versorg ungsanschlüssen darf nur 
ein zugelassenes Vertrags-Installations-Unternehmen  nach den technischen 
Regelwerken und den Bestimmungen der AVB sowie in A bstimmungen mit der 
Stadtwerke Bochum GmbH durchführen.  
 
 

3. Hausanschlussnische  für nicht unterkellerte Einfamilienhäuser (EFH) 
 
 

3.1  Zusätzliche Anforderungen 
 
·  Kaltwasserleitung  zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung wärmegedämmt. 

 
·  Hausanschlusskabel ist gegen mechanische Beschädigung zu schützen. 

 
·  Abschließbare Tür mit oberer und untere Lüftungsöffnung DVGW-TRGI G 600. 

 
·  Entfernung nicht mehr als 3 m von Außenwand.  

 
 

3.2 Zusätzlich bauseitige Anforderungen 
 
Mindest-Nischenmaß nach den Rohbau-Richtmaßen einer gängigen Wohnungstür. 
 
·  Für die Breite        985 mm 

 
·  Für die Höhe  2.000 mm von OkRFb (Oberkante Roh-Fußboden) 
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Beispiel einer Hausanschlussnische nach 

DIN 18012 mit Standard-Versorgungs-
anschlüssen Gas und Wasser 

·  Für die Tiefe  mindestens 350 mm 
    (aufgrund der Bautiefen von Gas- und Wasserzähler 
    sowie der Elektrounterverteilung) 
 

·  Die Tiefe der Bedienungs- und Arbeitsfläche vor der Hausanschlussnische beträgt 
1,20 m. 
 

Die einzelnen Anschluss- und Bedienungseinrichtungen sind in der Hausanschlussni-
sche unter Berücksichtigung der Funktionsfläche entsprechend folgender Beispiele an-
zuordnen. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

Einbaumaß MSH in Hausanschlussnische 

Beispiel einer Hausanschlussn ische nach  
DIN 18012 mit Mehrspartenhausanschlüssen für 

Strom, Gas und Wasser, Kommunikationstechnik 
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4. Hausanschlusswand  für Gebäude mit bis zu 4 Wohnungseinheiten (WE) 

 
Die Länge der Hausanschlusswand ist abhängig von der Anzahl der vorgesehenen Ver-
sorgungsanschlüsse, der Anzahl der zu versorgenden Kundenanlagen sowie der Art 
und Größe der Betriebseinrichtungen. 
 
Die einzelnen Anschluss- und Bedienungseinrichtungen der Hausanschlusswand sind 
unter Berücksichtigung der Funktionsfläche entsprechend folgenden Beispielen anzu-
ordnen. 
 
 

4.1 Zusätzliche Anforderungen 
 
·  Zur Straße zugewandte Außenwand, mindestens mit dieser in Verbindung stehend, 

damit die Versorgungsanschlüsse eingeführt werden können. 
 

·  Kreuzungsfreie Verlegung der Hausanschlussleitungen. 
 

·  Kaltwasserleitung zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung wärmegedämmt. 
 

 
4.2 Zusätzlich bauseitige Anforderungen 

 
·  Nur direkt oder über allgemein zugängliche Räume (Treppenraum, Kellergang) er-

reichbar. 
 

·  Freie Durchgangshöhe mindestens 1,80 m im Bereich der Hausanschlusswand. 
 

·  Die Raumhöhe mindestens 2,00 m von OkFFb (Oberkante Fertig-Fußboden). 
 

·  Die Tiefe der Bedienungs- und Arbeitsfläche vor der Hausanschlussnische beträgt 
1,20 m. 
 
 

Als Ergänzung des technischen Regelwerks hat der DVGW unter Aufsicht der Energie-
behörde Maßnahmen zur Verhinderung der Manipulation an Gasinstallationen erarbei-
tet. 
 
Eine dieser Maßnahmen ist die Vorgabe, dass Gashausanschlüsse in Mehrfamilienhäu-
sern (ab 3 Wohneinheiten) sowie in Bürogebäuden oder sonstigen Gewerbeobjekten 
nicht mehr in so genannte „allgemein zugänglichen Räumen oder an eine Hausan-
schlusswand“ eingebracht werden dürfen. 
 
Um diese Forderung der Manipulationsverminderung zu erfüllen, muss jeder Raum  mit 
einer abschließbaren Tür ausgestattet sein oder der Gashausanschluss sowie die Zäh-
leranlage abschließbar eingehaust werden.  
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Bei der Auftragserteilung zur Herstellung der Versorgung muss die schriftliche Bestäti-
gung der gewählten Schutzmaßnahme vorliegen. 
 
 

  
 
 

5. Hausanschlussraum  für Gebäude mit mehr als 4 Wohnungseinheiten (WE) 
 
Die Größe des Hausanschlussraumes ist abhängig von der Anzahl der vorgesehenen 
Versorgungsanschlüsse, der Anzahl der zu versorgenden Kundenanlagen sowie der Art 
und Größe der Betriebseinrichtungen. 
 
Die einzelnen Anschluss- und Bedienungseinrichtungen im Hausanschlussraum sind 
unter Berücksichtigung der Funktionsfläche nach folgenden Beispielen anzuordnen. 
 
 

5.1 Zusätzliche Anforderungen 
 
·  Zur Straße zugewandte Außenwand, mindestens mit dieser in Verbindung stehend, 

damit die Versorgungsanschlüsse eingeführt werden können. 
 

·  Kreuzungsfreie Verlegung der Hausanschlussleitungen. 
 

·  Kaltwasserleitung zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung wärmegedämmt. 
 
 
 

 
 

Beispiel einer Hausanschlusswand nach DIN 18012 
mit Standard-Versorgungsanschlüssen Gas und 

Wasser 

Beispiel einer Hausa nschlusswand nach DIN 
18012 mit Mehrspartenhausanschlüssen für 

Strom, Gas, Wasser, Kommunikationstechnik 
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5.2 Zusätzliche bauseitige Anforderungen 
 
·  Nur direkt oder über allgemein zugängliche Räume (Treppenraum, Kellergang) er-

reichbar. 
 

·  Kein Durchgang zu weiteren Räumen. 
 

·  Eine an der Eingangstür schaltbare Beleuchtung sowie eine Steckdose (230 V /  
16 A). 
 

·  Die Zugangstür muss abschließbar und so groß sein, dass die Anschluss- und Be-
triebseinrichtungen eingebracht werden können. Das Mindest-Türmaß von 875 mm 
für die Breite und 2.100 mm für die Höhe dürfen nicht unterschritten werden. 
 

·  Der Zugang ist mit einem Schild „Hausanschlussraum“ zu kennzeichnen. 
 

·  Lüftungsmöglichkeit (z.B. über Kellerfenster) ins Freie. 
Diese entfällt, wenn in dem Hausanschlussraum nur Starkstromanschlüsse einge-
bracht wurden. 
 

·  Freie Durchgangshöhe von mindestens 1,80 m von den unter der Decke montieren 
Installationsleitungen. 
 

·  Mindestraummaß für Gas- und Wasseranschlüsse bis �  DN 50; Strom bis 4 WE 
 
- Für die Breite 1,50 m bei Belegung einer Wand 
     1,80 m bei Belegung gegenüberliegender Wände 
 
- Für die Höhe  mindestens 2,00 m von OkFFb (Oberkante Fertig-Fußboden). 
 
- Für die Tiefe  2,00 m 
 

·  Die Tiefe der Bedienungs- und Arbeitsfläche vor der Hausanschlussnische beträgt 
1,20 m. 
 
 

Als Ergänzung des technischen Regelwerkes hat der DVGW unter Aufsicht der Ener-
giebehörde Maßnahmen zur Verhinderung der Manipulation an Gasinstallationen erar-
beitet. 
 
Eine dieser Maßnahmen ist die Vorgabe, dass Gashausanschlüsse in Mehrfamilienhäu-
sern (ab 3 Wohneinheiten) sowie in Bürogebäuden oder sonstigen Gewerbeobjekten 
nicht mehr in so genannten „allgemein zugänglichen Räumen“ eingebracht werden dür-
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fen. 
 
Um diese die Forderung der Manipulationsverminderung zu erfüllen, muss jeder Raum 
zukünftig mit einer abschließbaren Tür ausgestattet sein oder der Gashausanschluss 
sowie die Zähleranlage abschließbar eingehaust werden. Bei der Auftragserteilung zur 
Herstellung der Versorgung muss die schriftliche Bestätigung der gewählten Schutz-
maßnahme vorliegen. 
 
 
Beispiel eines Hausanschlussraumes nach DIN 18012 m it Mehrspartenanschlüs-
sen für Strom, Gas und Wasser, Kommunikationstechni k 
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Beispiel eines Hausanschlussraumes nach DIN 18012 m it Standard-
Versorgungsanschlüssen Strom, Gas und Wasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

6. Sonstige Anschlussmöglichkeiten  
 
Wenn für die Einbringung der Versorgungsleitungen keine der zuvor beschriebenen 
Hausanschlusseinrichtungen nach DIN 18012 möglich sind, bieten sich für den Strom-
anschluss, den Gas- und Wasseranschlüssen sowie den dazugehörigen Messeinrich-
tungen weitere alternative Möglichkeiten an. 
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6.1 Hausanschluss in Unterputzgehäusen an der Außenwand  (nur Stromanschluss EFH/MFH) 

 
Zum Einbau des Unterputzgehäuses ist die erforderliche Nische bauseitig herzustellen. 
Das Unterputzgehäuse kann nur bei den STWB erworben werden. Der Einbau erfolgt 
bauseits. Die Stromanschlussleitung ist in der Wand innerhalb eines Kunststoffschutz-
rohres zu verlegen, damit ein Auswechseln des Kabels ohne Beschädigung der Außen-
wand möglich ist. 
 
Die Nische darf einen für die Wand geforderten Mindest-Brandschutz, -Wärmeschutz, -
Schallschutz sowie die Standfestigkeit der Wand nicht beeinträchtigen. Der Anbohr-
schutz beträgt mindestens 60 mm. 
 
Für die Verwendung eines Schließsystems ist eine vorherige Rücksprache mit den 
STWB notwendig. 
 
- Nischemaß Höhe ca. 600 mm, Breite ca. 400 mm, Tiefe ca. 200 mm 
 
- Einbauhöhe 800 – 1.200 mm von Geländeoberkante bis Unterkante 
     des Unterputzgehäuses 
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6.2 Hausanschlusssäule (nur Stromanschluss EFH / MFH) 
 
Die Hausanschlusssäule kann nur bei den STWB erworben werden. 
 
Die Aufstellung der Hausanschlusssäule erfolgt bauseitig in Abstimmung mit den Stadt-
werken Bochum GmbH. 
 
Gehäuse und Sockel bilden eine Einheit. 
 
Für die Verwendung eines Schließsystems ist eine vorherige Rücksprache mit den 
STWB notwendig. 
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- Abmessungen  Höhe ca. 810 mm, Breite ca. 320 mm, Tiefe ca. 230 mm 
 
- Einbauhöhe  bis ca. 860 mm von Geländeoberkante bis Oberkante der 
      Hausanschlusssäule 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

6.3 Zähleranschlusssäule  (nur für Stromanschluss und Elt-Zähler und nur für EFH) 
 
Die Zähleranschlusssäule kann gegebenenfalls bei de n STWB erworben werden. 
 
Die Aufstellung der Hausanschlusssäule erfolgt bauseitig in Abstimmung mit den Stadt-
werke Bochum GmbH. 
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Für die Verwendung eines Schließsystems ist eine vorherige Rücksprache mit den  
STWB notwendig. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

6.4 Schacht für Hauswasserzähler (bis Q n = 10 m3 / h bzw.  WHA = DN 50) 
 
Ist für die Einbringung des Wasserhausanschlusses keine der zu vor beschriebenen 
Hausanschlusseinrichtungen nach DIN 18012 möglich, bietet sich für den Wasseran-
schluss sowie den dazugehörigen Messeinrichtungen als Alternative ein Wasserzähler-
schacht an. 
 
Diese Alternative ist möglich bei: 
 
- Wasserzähler bis max.    Qn = 10 m3 / h; DN 50 
 
- Hausanschlussleitungen   �  100 m 
 
- Keine frostfreie Einbringungsmöglichkeit 
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- Besondere Anschlusssituationen in Abstimmung mit den Stadtwerke Bochum GmbH 
 
Der dargestellte Schacht besteht aus Fertigteilen. 
 
Bei herkömmlicher Bauweise des Schachtes sind die angegebenen Maße und Vorgaben 
einzuhalten. 
 
Die jeweils gültigen DIN / EN-Normen und Richtlinien, wie u. a. DIN 1045, DIN 1229  
Bl. 1, DIN 3620, die DVGW-Arbeitsblätter W 355 und die UVV sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

7. Allgemeine technische Vorgaben  
 
Die Hausanschlüsse der Strom-, Gas- und Wasserversorgung werden ausschließlich 
von den zuständigen Abteilungen der Stadtwerke Bochum GmbH oder den von ihnen 
beauftragten Unternehmen eingebracht. 
 
Die erforderliche Dimension der Hauseinführungen richtet sich nach den jeweiligen An-
schlusswerten und der Art der Hauseinführung. 
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Die Eigentumsgrenze zwischen den Anlagen der Stadtwerke Bochum GmbH und der 
Kundenanlage liegt bei 
 
·  Strom  an der Ausgangsseite des Hausanschlusskasten (HAK) 

 
·  Gas  an der Ausgangsseite der Hauptabsperreinrichtung (HAE-Gas) bzw. 

    hinter dem Gas-Hausdruckregler 
 

·  Wasser an der Ausgangsseite der Hauptabsperreinrichtung (HAE-Wasser). 
 

Für die im Eigentum der Stadtwerke Bochum GmbH befindlichen jeweiligen Messein-
richtungen sind bauseits Anschlussplätze mit Einbau- und Anbauvorrichtungen vorzu-
halten. Die erforderliche Dimension der Messeinrichtungen richtet sich nach den jeweili-
gen Anschlusswerten. 
 
 

7.1 Allgemeine technische Vorgaben für die Gasverso rgung 
 
Die Gasversorgung eines Hauses erfolgt geregelt aus dem Gasnetz. Für den bei der 
späteren Inbetriebnahme des Gashausanschlusses einzubauenden Gas-
Hausdruckregler in Durchgangsform wird ein Passstück bei der Montage in den GHA 
eingebaut. 
 
Damit der Gas-Hausdruckregler spannungsfrei eingebaut werden kann, ist in die Ver-
bindung zur Gas-Hausinstallation ein Edelstahl-Wellschlauch nach den gültigen techni-
schen Einbaurichtlinien der Stadtwerke Bochum GmbH einzubauen. 
 
 

7.2 Allgemeine technische Vorgaben für die Wasserversor gung  
 
Um bei Bedarf den Wasserhausanschluss ohne erweiterten Werkzeugeinsatz wechseln 
zu können, erfolgt die Verbindung zur Kundenanlage bauseits durch eine Durchgangs-
verschraubung. 
 
Der spannungsfreie Einbau des Wasserzählers erfordert eine Wasserzähleranschluss-
garnitur mit einer Absperreinrichtung auf der Ein- und Ausgangsseite. Bei einer Aufstel-
lung des Wasserzählers im gleichen Raum kann auf die eingangsseitige Absperrung 
verzichtet werden. 
 
Damit eine rückwärtige Beeinträchtigung der öffentlichen Wasserversorgung durch die 
Kundenanlage ausgeschlossen ist, schreibt das europäische Recht den Einbau einer 
Rückflusssicherung in Fließrichtung hinter dem Wasserzähler zwingend vor.  
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Beispiel einer  
Rückflusssicherung in 

Durchgangsform 

 
 
 
 
Zugelassen ist bei den Stadtwerke Bochum GmbH nur ein dauerhaft funktionstüchtiger 

und nahezu wartungsarmer Rückflussverhinderer 
in Durchflussform mit Membrandichtung. 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

7.3 Allgemeine technische Vorgaben für die Stromversorg ung  
 
Die Stromversorgung eines Hauses erfolgt aus dem Niederspannungsnetz. 
 
Für den Anschluss der Elektroinstallation des Hauses sind die anerkannten Regeln der 
Elektrotechnik (VDE-Richtlinien) sowie die Bedingungen des Verteilungsnetzbetreibers 
zu berücksichtigen. Insbesondere sind hierbei die Anschlussbestimmungen der TAB 
2000 und der AVB Elt zu beachten. Als Schutzmaßnahme wird die FI-Schaltung empfoh-
len. 
 
 

8. Erneuerung eines bestehenden und in ein Treppenhaus  eingeführten Gas-
Hausanschlusses  
 
Die Gasinneninstallation fällt nach der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(BauO NW) unter den Bestandsschutz. Eine Änderung aus Sicherheitsgründen kann 
nicht verlangt werden. 
 
Auch ein separater Hausanschlussraum kann nicht verlangt werden. 
 
Die geltenden Sicherheitsregeln, wie die BGR 500, Teil 2, Kapitel 2.31 „Arbeiten an 
Gasleitungen“ und die BGR 117 „Richtlinie für Arbeiten in Behälter und engen Räumen“ 
sind in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 
 
Die Erneuerung des Gashausanschlusses erfolgt mit einer DIN / DVGW zugelassenen 
Hauseinführungskombination für Gas mit einer Absperreinrichtung und einem Regler-

Quelle Firma KEMPER 
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passstück als Abschluss. 
 
Ist keine ausreichende Raumhöhe von mindestens 1,80 m vorhanden, muss eine DIN / 
DVGW zugelassene Rohrkapsel verwendet werden, die bis zu der Stelle reicht, an der 
diese Raumhöhe zur Verfügung steht. 
 
Die Verbindung der Gasinneninstallation mit dem Gashausanschluss erfolgt durch einen 
Edelstahl-Wellschlauch gemäß den gültigen technischen Einbaurichtlinien der Stadtwer-
ke Bochum GmbH für Gashausanschlüsse. 
 
Dem Hauseigentümer ist es zunächst freigestellt, in Abstimmung mit dem Bauord-
nungsamt durch bauliche Maßnahmen, z. B. durch Abmauerung eines Teils des Trep-
penhauses oder Kellers einen Hausanschlussraum zu schaffen. 
 
Allerdings dürfen Gashausanschlüsse in Mehrfamilienhäusern (ab 3 Wohneinheiten) 
sowie in Bürogebäuden oder sonstigen Gewerbeobjekten nicht mehr in so genannte 
„allgemein zugänglichen Räumen oder an eine Hausanschlusswand „ eingebracht wer-
den. 
 
Um diese Forderung der Manipulationsverminderung zu erfüllen, muss der für den Gas-
hausanschluss vorgesehene Raum mit einer abschließbaren Tür ausgestattet sein oder 
der Gashausanschluss sowie die Zähleranlage abschließbar eingehaust werden. Bei 
der Auftragserteilung zur Herstellung der Versorgung muss die schriftliche Bestätigung 
der gewählten Schutzmaßnahme vorliegen. 
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9. Erneuerung eines bestehenden und in ein Treppenhaus  eingeführten Wasser-
Hausanschluss  
 
 
Die Wasserinstallation fällt nach der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(BauO NW) unter den Bestandsschutz. Eine Änderung kann nicht verlangt werden. 
 
Auch ein separater Hausanschlussraum kann nicht verlangt werden. 
 
Die geltenden Sicherheitsregeln, wie die BGR 117 „Richtlinie für Arbeiten in Behälter 
und engen Räumen“ und die DIN 1988 / DVGW-TRWII 1988 sind in der jeweils gültigen 
Fassung zu beachten. 
 
Die Erneuerung des Wasserhausanschlusses erfolgt mit einer DIN / DVGW zugelasse-
nen Hauseinführungskombination für Wasser mit einer Absperreinrichtung als Ab-
schluss. 
 
Ist keine ausreichende Raumhöhe von mindestens 1,80 m vorhanden, muss eine DIN / 
DVGW zugelassene Rohrkapsel verwendet werden, die bis zu der Stelle reicht, an der 
diese Raumhöhe zur Verfügung steht. Alternativ wird die Anschlussleitung bis zu dem 
Montageort des Wasserzählers mit einer ausreichenden Stehhöhe von 1,80 m nach DIN 
1988 / DVGW-TRWII 1988 vorgezogen. 
 
Der spannungsfreie Einbau des Wasserzählers erfordert eine Wasserzähleranschluss-
garnitur mit einer Absperreinrichtung auf der Ein- und Ausgangsseite. 
 
Damit eine rückwärtige Beeinträchtigung der öffentlichen Wasserversorgung durch die 
Kundenanlage ausgeschlossen ist, schreibt das europäische Recht den Einbau einer 
Rückflusssicherung in Fließrichtung hinter dem Wasserzähler zwingend vor. Zugelassen 
ist nur ein dauerhaft funktionstüchtiger und nahezu wartungsarmer Rückflussverhinderer 
in Durchflussform mit Membrandichtung. 
 
Die Verbindung an die Wasserinstallation erfolgt nach DIN 1988 / DVGW-TRWII 1988. 
 
Dem Hauseigentümer ist es freigestellt, durch bauliche Maßnahmen, z.B. durch Ab-
mauerung eines Teils des Treppenhauses oder Kellers einen Hausanschlussraum zu 
schaffen. 
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10.  Begriffe  

 
10.1 Anschlusseinrichtungen nach DIN 18012 bei der 

 
- Stromversorgung  Hausanschlusssicherung (HAS) 
 
- Wasserversorgung  Hauptabsperreinrichtung (HAE) 
 
- Gasversorgung  Hauptabsperreinrichtung (HAE) 
       Gas-Hausdruckregler, Gasdruckregelanlage 
 
- Entwässerung   letzte Reinigungsöffnung vor dem Abwasserkanal 
 

 
 

10.2  Betriebseinrichtungen nach DIN 18012 bei der 
 
- Stromversorgung  Elektro-Hauptverteiler 
       Elektro-Unterverteilung 
       Stromzähler (Messplatz und –einrichtung), Steuergeräte 
 
- Wasserversorgung  Wasserzähler (Messplatz und –einrichtung) 
       Rückflusssicherung, Druckminderer- und Filteranlage, 
       ggf. Druckerhöhung, 
       nur bei besonderem Bedarf Wasserbehandlungsanlage, 
       Wasserverteilungsleitungen 
 
- Gasversorgung  Gaszähler (Messplatz und –einrichtung) 
      Gasströmungswächter, 
       Edelstahl-Wellschlauch zu spannungsfreien 
       Montage des Gas-Hausdruckreglers, 
       ggf. Druckerhöhung 
       Gasverteilungsleitungen 
 
- Entwässerung   Entwässerungsgegenstand, 
       Bodenablauf 

 


